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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Claudia Köhler, Ludwig 
Hartmann, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, 
Benjamin Adjei, Andreas Birzele, Cemal Bozoğlu, Maximilian Deisenhofer, 
Gülseren Demirel, Toni Schuberl, Florian Siekmann und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Haushalts-  
gesetzes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 − NHG 2025) 
hier: Aufhebung des Art. 6b 
(Drs. 19/4008) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 3 wird aufgehoben. 

2. Die Nrn. 4 und 5 werden die Nrn. 3 und 4. 

 

 

Begründung: 

Die Fassung des Art. 6b im Nachtragshaushaltsgesetz 2025 macht in Abs. 1 Vorgaben 
für den Doppelhaushalt 2026/2027 in Bezug auf das Ausbringen neuer Stellen. Darüber 
hinaus soll in Abs. 2 festgelegt werden, dass ab dem Jahr 2026 − oder auch später − 
der Stellenbestand bis zum Jahr 2030 um insgesamt 5 000 Stellen reduziert werden 
soll. 

Diese Formulierungen sind erstens nicht bindend, da das Haushaltsgesetz 2026/2027 
gegenteilige Regelungen enthalten kann, die das Nachtragshaushaltsgesetz 2025 in 
diesem Punkt wirkungslos machen. Das trifft auch für den Abs. 2 zu. Zweitens ist die 
Formulierung in Abs. 2 auch durch das Wort „voraussichtlich“ völlig unverbindlich. The-
oretisch könnte der Stellenabbau demnach auch im Jahre 2029 beginnen, also erst in 
der kommenden Legislaturperiode. 

Der Art. 6b ist als wirkungslos zu betrachten und damit entbehrlich.  

Der Staatsregierung steht es frei, solche Vorhaben und Formulierungen in die mittelfris-
tige Finanzplanung aufzunehmen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/4008 

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2024/2025 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2025 - NHG 2025) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Claudia Köhler u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/5636 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Haushaltsgeset-
zes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 - NHG 2025) 
hier: Aufhebung des Art. 6b 
(Drs. 19/4008) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Arif Taşdelen, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/5637 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Haushaltsgeset-
zes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 - NHG 2025) 
hier: Streichung der Wiederbesetzungssperre 
(Drs. 19/4008) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Arif Taşdelen, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/5638 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Haushaltsgeset-
zes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 - NHG 2025) 
hier: Kein Stellenmoratorium und keine pauschale Reduzierung von Stellen 
(Drs. 19/4008) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Arif Taşdelen, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/5639 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Haushaltsgeset-
zes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 - NHG 2025) 
hier: Art. 6i - Stellenhebungen in der Steuerverwaltung 
(Drs. 19/4008) 
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6. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Bern-
hard Pohl u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und 
Fraktion (CSU) 

Drs. 19/5640 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Haushaltsgeset-
zes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 - NHG 2025); 
hier: Stellenhebungen im Öffentlichen Dienst 
(Drs. 19/4008) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 Buchst. a (Änderung des Art. 1) wird die Angabe 
„76 829 740 200“ durch die Angabe „76 829 461 200“ersetzt. 

b) Nach Nr. 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt: 

,4. Art. 6i wird wie folgt gefasst: 

„Art. 6i 

Stellenhebungen im Haushaltsjahr 2025 

(1) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des 
Landtags durch Stellenplanüberleitung im Stellenplan des Haushaltsjahres 2025 
kostenneutrale Stellenhebungen in Höhe von bis zu insgesamt 5 000 000 € vor-
zunehmen. 2Die Jahreskosten in Höhe von 5 000 000 € verteilen sich wie folgt 
auf die Einzelpläne: 

 

Einzelplan Jahreskosten 

02 20 000 € 

03 2 099 000 € 

04 698 000 € 

05 40 000 € 

06 1 085 000 € 

07 32 000 € 

08 168 000 € 

09 124 000 € 

10 103 000 € 

11 16 000 € 

12 123 000 € 

14 47 000 € 

15 432 000 € 

16 13 000 €. 

 



Drucksache 19/6189 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 3 

 

3Stellenhebungen im Einzelplan 13 (Allgemeine Finanzverwaltung), die im Zu-
ständigkeitsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat lie-
gen, können aus dem in Satz 2 festgelegten Anteil des Einzelplans 06 erfol-
gen. 

(2) Die Stellenhebungen gemäß Abs. 1 sind durch die entsprechende Ein-
sparung von Stellen, die gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 der Stellenbindung unter-
liegen, zu finanzieren. 

(3) 1Die im Jahr 2025 gemäß Abs. 1 kostenneutral gehobenen Stellen dür-
fen ab dem 1. November 2025 in ihrer neuen Wertigkeit in Anspruch genom-
men werden. 2Die Einsparung gemäß Abs. 2 erfolgt zu dem in Satz 1 genann-
ten Zeitpunkt. 

(4) Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat kann die für die 
Stellenhebungen nach den Abs. 1 und 3 benötigten Ausgabemittel in andere 
Einzelpläne oder andere Haushaltsstellen umsetzen.“‘ 

c) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 5. 

d) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 6 und Buchst. d (Änderung des Art. 8) wird wie 
folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Abs. 17 wird die Angabe „und 24“ durch die Angabe 
„bis 26“ ersetzt. 

bb) In Abs. 24 wird die Angabe „ ‘ “ am Ende gestrichen. 

cc) Die folgenden Abs. 25 und 26 werden angefügt: 

„(25) 1Die Staatsministerien der Finanzen und für Heimat sowie für Ge-
sundheit, Pflege und Prävention werden ermächtigt, im Zusammenhang 
mit den Anträgen auf Auszahlung von Fördermitteln aus dem Transforma-
tionsfonds nach § 12b des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) ge-
genüber dem Bund die Erklärung der Verpflichtung abzugeben, die Vo-
raussetzungen des § 12b Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Buchst. a KHG einzuhalten. 
2Die Ermächtigung nach Satz 1 kann von den Staatsministerien nach Satz 
1 an für den Vollzug der Förderung zuständige nachgeordnete Behörden 
des Freistaates Bayern weitergegeben werden. 

(26) 1Das Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention wird 
ermächtigt, zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit und zur Vorhaltung ei-
ner Sonderisolierstation entsprechende Verträge mit Kliniken und Univer-
sitätskliniken abzuschließen und darin eine Verpflichtung zur Übernahme 
der nicht durch Behandlungsvergütungen und die Vergütung von Vorhal-
tungskosten durch die Sozialleistungsträger gedeckten Kosten einschließ-
lich Erlösausfälle bis zu einem Betrag in Höhe von 70 000 000 € jährlich 
zu übernehmen. 2Das Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prä-
vention wird ferner ermächtigt, im Falle einer unvorhergesehenen Abmel-
dung der in Satz 1 genannten Sonderisolierstation für den Zeitraum des 
Vertretungsfalls im Rahmen der Ermächtigung nach Satz 1 eine entspre-
chende Vereinbarung mit anderen Kliniken, Klinikträgern oder Ländern zu 
schließen.‘ “ 
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2. Nach § 1 wird folgender § 2 (Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) 
eingefügt: 

 

‚§ 2 
Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

Nach Art. 108 Abs. 10 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) 
vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 17 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98), Art. 12 des 
Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S. 114) sowie durch die §§ 1, 2, 3, 4 und 
5 des Gesetzes vom 8. Juli 2024 (GVBl. S. 170) geändert worden ist, wird fol-
gender Abs. 11 eingefügt: 

„(11) 1Ergibt sich bei Berechtigten, die am 31. März 2014 Anspruch auf Be-
soldung bei begrenzter Dienstfähigkeit hatten oder im Zeitraum zwischen dem 
1. April 2014 und dem 31. Juli 2015 erstmals erworben haben, auf Grund der 
zum 1. April 2014 wirksam gewordenen Neufassung der Art. 7 und 59 eine 
Verringerung ihrer Bezüge, wird der Unterschiedsbetrag weitergewährt. 2Der 
Unterschiedsbetrag nach Satz 1 vermindert sich jedoch, soweit sich die Besol-
dung des Berechtigten insbesondere auf Grund 

1. linearer Bezügeanpassung, 

2. Beförderung, 

3. Stufenaufstieg nach Art. 30 Abs. 2 oder 

4. Veränderung des Umfangs der begrenzten Dienstfähigkeit erhöht. 3Die 
Neufestsetzung der Besoldung erfolgt von Amts wegen.“ ‘ 

3. Der bisherige § 2 wird § 3. 

4. Der bisherige § 3 wird § 4 und in Satz 2 wird die Angabe „§ 2“ durch die An-
gabe „§ 3“ ersetzt. 

Berichterstatter zu 1: Maximilian Böltl 
Berichterstatterin zu 2: Claudia Köhler 
Berichterstatter zu 3-5: Volkmar Halbleib 
Berichterstatter zu 6: Bernhard Pohl 
Mitberichterstatterin zu 1, 6: Claudia Köhler 
Mitberichterstatter zu 2-5: Maximilian Böltl 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Par-
lamentsfragen und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/5636, Drs. 19/5637, Drs. 19/5638, Drs. 19/5639 und Drs. 
19/5640 in seiner 63. Sitzung am 20. März 2025 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/5640 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/5636, 19/5637, 19/5638 und 
19/5639 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/5636, Drs. 19/5637, 
Drs. 19/5638, Drs. 19/5639 und Drs. 19/5640 in seiner 23. Sitzung am 3. April 
2025 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t  
mit der Maßgabe, dass in den neuen § 4 Satz 2 als Datum des Inkrafttretens 
der „1. Mai 2025“ eingesetzt wird. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/5640 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/5636, 19/5637, 19/5638 und 
19/5639 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Die nachstehend aufgeführten Änderungsanträge zum Nachtragshaushalts- 
gesetz 2025 werden abgelehnt: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,  
Claudia Köhler u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung  
des Haushaltsgesetzes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 – NHG 2025) 
hier: Aufhebung des Art. 6b 
(Drs. 19/4008) 
Drs. 19/5636, 19/6189 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Arif Taşdelen,  
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung  
des Haushaltsgesetzes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 – NHG 2025) 
hier: Streichung der Wiederbesetzungssperre 
(Drs. 19/4008) 
Drs. 19/5637, 19/6189 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Arif Taşdelen,  
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung  
des Haushaltsgesetzes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 – NHG 2025) 
hier: Kein Stellenmoratorium und keine pauschale Reduzierung von Stellen 
(Drs. 19/4008) 
Drs. 19/5638, 19/6189 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Arif Taşdelen,  
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung  
des Haushaltsgesetzes 2024/2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025 – NHG 2025) 
hier: Art. 6i – Stellenhebungen in der Steuerverwaltung 
(Drs. 19/4008) 
Drs. 19/5639, 19/6189 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 
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